
Satzung vom   zur 15. Änderung der Gebührensatzung der 
Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen, Anstalt des öffentlichen Rechts 
(TBL) vom 13.12.2007 zur Satzung der TBL über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 
(Entwässerungssatzung TBL) vom 21.12.2016. 

Aufgrund der §§ 7 und 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung  vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 
666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 
23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), der §§ 52, 54  des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NW. S. 926/SGV. NRW. 77) neu gefasst 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559) und der §§ 4, 6, 7 
und 14 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712/ SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 13.12.2011 (GV. NRW. S. 687) in Verbindung mit §§ 2 und 6 
der Satzung der Stadt Leverkusen über die Anstalt des öffentlichen Rechts 
„Technische Betriebe der Stadt Leverkusen“ vom 19.10.2006 in der derzeit 
geltenden Fassung hat der Verwaltungsrat der Technischen Betriebe der 
Stadt Leverkusen AöR (TBL) in seiner Sitzung am 17.11.2020                        
folgende Satzung beschlossen: 

I. Änderungen:

§ 5 der o. g. Gebührensatzung wird wie folgt geändert:

In Abs. 2 wird die Zahl „1,12“ durch „1,15“ ersetzt. 

§ 2 Abs. 3 der o. g. Gebührensatzung wird wie folgt ergänzt:

Sofern der Nachweis über einen Wasserzähler erfolgt, ist nur ein geeichter 
Zähler zulässig. Nach Ablauf der Eichfrist (6 Jahre nach Eichung), ist dieser 
auf eigene Kosten durch einen neuen Zähler zu ersetzen oder nach zu 
eichen.  

II. Inkrafttreten:

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
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